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Richtlinien des Beirates
zur Erstellung der Vorschlagsliste für die Vergabe der Fördermittel

Allgemeines

. Förderung erfolgt grundsätzlich nach Vollendung des 1.5. Lebensjahres (Ausnahme Sonderförderung).

. Schülermeisterschaften erhalten keine Zuwendung
o Berücksichtigung ausschließlich olympischer Sportarten.
. MöglichkeitderSonderförderung.
. Bei Dopingvergehen keine Förderung bzw. verbindliche Rückzahlung.
o Antragstellung über den jeweiligen Verein.

Differenzierungsstaffelun g der Förderung

Förderunq von Einzelsportlern:

A-Kader/ Teilnahme OSMM/EM
- B-Kader/ DM l.Senioren

C-Kader I DM2.- 3. Senioren/l.- 3. Junioren
D/C-Kader/ ' DM 4.- 8. Seniore at4.-S.Junioren/

, DM t. - ä..,lugend A/TOP-Team Bundesverband

D-Kader I mit Nachweis Jugend A DM 4. - 8./Jugend B DM 1. - 8.

Zugehörigkeit Top-Team / Ranglistenplatzierung 1. - 8 (Bund).

Der vorgenannte Nachweis erfüllt die Fördervoraussetzung auch automatisch.

Ballsportarten nach Rücksprache mit dem Verband.

Sonderförderung / Perspektivsportler mit Platzierungsnachweis, unabhängig von der Kaderregelung.

Mannschaftsförderu no:

Bei DM nur Plätze 1 - 3 (bei Vorlaufqualifikation). Förderrahmen: D-D/C-Kader.

Bei kompletter Besetzung eines OB-Teams pro Kopf Begrenzung.

Startgemeinschaft grundsätzlich nur, wenn auch Kaderzugehörigkeit besteht. (Einzelresultate sind
g rundsätzlich Bewertun gsmaßstab).

Förderbeträge der Einstufungskategorien

1. D-Kader

2. D/C-Kader

3. C-Kader und B-Kader

4. A-Kader

5. Sonderförderung

bis zu 500,00 €

bis zu 1.000,00 €

bis zu 1.500,00 €

bis zu 3.400,00 €
- einzelfallabhängi ger Ei nmalbetrag,
- maximal 24monatiges Stipendium mit

bis zu 500,00 € monatlich

Hinweise

Reichen die der Stiftung zur Verfügung stehenden Mittel des betreffenden Förderzeitraumes nicht aus, um die

Förderbeträge sämtlicher nach den Richtlinien zu fördernder Einzelsportler und Mannschaften voll abzudecken,

sind die Förderbeträge gemäß den tatsächlich zur Verfügung stehenden Mitteln entsprechend zu kürzen.

Die Regelungen zum Stipendium werden gesondert festgelegt.

Stand: 29.01..2015

Beschluss: 19.02-20L5


